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RHEINLAND-PFALZ

14 Eigentumswohnung WE-Nr. 5
56073 Koblenz,
Fröbelstraße 20/22

Lage: Koblenz mit rund 115.000 Einwohnern ist eine Stadt im 
nördlichen Rheinland-Pfalz zwischen den Städten Frankfurt 
am Main und Bonn. Sie ist eine der ältesten Städte Deutsch-
lands. Die Stadt ist ein bedeutendes Mittelzentrum für Wirt-
schaft, Bildung und Tourismus in der Region. Durch Koblenz 
verlaufen mehrere wichtige Verkehrsachsen, darunter die B 9, 
B 42 und B 49, sowie die Autobahnen A 48, A 61 und A 3, wodurch 
die Stadt hervorragend an das überregionale Straßennetz an-
gebunden ist. Das Objekt befindet sich im zentralen Ortsteil 
Goldgrube in ca. 2 km Entfernung der Koblenzer Altstadt, wel-
che Teil des UNESCO-Weltkulturerbes „Oberes Mittelrheintal“ 
ist. Die Eigentumswohnung liegt in der Nähe des Zusammen-
flusses von Rhein und Mosel, am sogenannten „Deutschen 
Eck“. Die Umgebungsbebauung ist von Mehrfamilienhausbe-
bauung in geschlossener Bauweise geprägt. Alle Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs befinden sich in fußläufiger Nähe.
Objekt: Gepflegtes Mehrfamilienhaus, bestehend aus 5 WE. 
Baujahr des Gebäudes ca. 1927 (Wiederaufbau 1953). Die Behei-
zung erfolgt über eine moderne Heizwerttherme mit Smart-
funktion (Appsteuerung). V: 111,2/(m²*a), Erdgas LL, Bj. 1953, D. 
Die gepflegte Eigentumswohnung befindet sich im Dachge-
schoss des Gebäudes und verfügt über insgesamt 3 Zimmer, 
Küche mit EBK sowie über ein gefliestes Duschbad. Ein Garten 
steht den Bewohnern des Gebäudes zur gemeinschaftlichen 
Nutzung zur Verfügung. In den letzten Jahren wurde die Ein-
heit umfassend renoviert und modernisiert, u. a. wurde eine 
hochwertige Einbauküche sowie eine neue Hochsicherheits-
eingangstür eingebaut. Des Weiteren wurde im Bad ein neues 
Velux-Dachfenster für optimale Belichtungsverhältnisse ein-
gebaut. Zur Wohnung gehört ein Kellerraum, des Weiteren steht 
der Dachspeicher zur gemeinschaftlichen Nutzung als weitere 
Abstellmöglichkeit zur Verfügung. Insgesamt befindet sich die 
Wohnung in einem ordentlichen und gepflegten Zustand. 
Wohnfläche: ca. 48 m² 
Miete mtl. brutto: ca. € 550,-
Hausgeld mtl.: ca. € 100,- inkl. EHR
Mindestgebot: € 95.000,-*

vermietet
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GRUNDSTÜCKSMAKLER

M1 Bezugsfreie 3 Zimmer Wohnung in gefragter Lage 
von Berlin-Schöneberg, OT Friedenau 

Zum Verkauf angeboten wird eine attraktive, charmante Woh-
nung in Kiez-Lage von Berlin-Friedenau. Der Wohnstandort 
zeichnet sich insbesondere durch die ruhige Anliegerstraße 
sowie die kurze Entfernung zum S-Bahnhof Friedenau und zur 
beliebten Einkaufsmeile Schlossstraße aus.

Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, in einem herr-
schaftlichen Altbau mit Burgenarchitektur, welcher im Jahr 
1892 errichtete wurde. Ein kleiner Gemeinschaftsgarten ist vor 
der Einheit vorhanden. Die gemütliche Wohnung verfügt neben 
dem Wohnraum und zwei Zimmern über ein modernes Dusch-
bad sowieüber eine Einbauküche. PKW-Stellplätze stehen im 
öffentlichen Straßenraum zur Verfügung.
Wohnfläche: ca. 92 m²   
Wohngeld: ca. € 302,- 
Energieausweis: entfällt Denkmalschutz
Kaufpreis: € 419.000,-*

M2 Vermietete Eigentumswohnung 
im historischen Zentrum von Potsdam 

Die Landeshauptstadt Potsdam grenzt südwestlich an Berlin 
und ist einer der gefragtesten Immobilienstandorte Deutsch- 
lands. Weit über die Grenzen von Deutschland hinaus ist Pots- 
dam bekannt für zahlreiche außergewöhnliche Baudenkmäler, 
sowohl im historischen Stadtzentrum als auch in diversen vor- 
gelagerten Villenkolonien. Die 2-Zimmer-Wohnung befindet 
sich im 2. Stock eines Baudenkmals. Die Wohnung verfügt über 
ein Wohnzimmer mit offener Küche inkl. EBK, ein Schlafzim-
mer, einen Flur und ein Wannenbad sowie über einen Balkon 
mit Westausrichtung. Das Wannenbad ist mit hochwertigen 
Fliesen ausgestattet. Wohn- und Schlafzimmer verfügen über 
hochwertiges Parkett. Die gesamte Wohnung ist im Jahr 2003 
vollständig saniert worden. Die Wohnung ist derzeit vermietet. 
Insgesamt befindet sich das Gemeinschaftseigentum in einem 
gepflegten Zustand. 

Wohnfläche: ca. 59 m² 
Miete brutto: ca. € 745,- mtl. 
Wohngeld: ca. € 245,- mtl.
Kaufpreis: € 299.000,-*

* zzgl. 3,57 % Käuferprovision inkl. 19 % MwSt.

* zzgl. 3,57 % Käuferprovision inkl. 19 % MwSt.

Nachstehend
finden Sie eine 

Auswahl unserer 
Angebote aus dem 

Maklerbereich:

Bei Interesse 
fordern Sie 

unsere kostenlosen 
Exposés an!
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SAARLAND

15

Einzelhandelsfläche TE-Nrn. G 2 b, G 2 c, 
G 2 e und G7 im EG.  
Objekt: Die Gewerbeeinheit (TE-Nrn. G 2 b, G 2 c, G 2 e und G 7) 
befindet sich im Erdgeschoss des Hauses und ist seit dem Jahr 
2004 an den Textildiscounter „KiK“ vermietet. Der Mietvertrag 
läuft aktuell bis zum 31.12.2027. Über eine Verlängerung des 
Mietvertrages wurde lt. Aussage des Veräußerers noch nicht 
verhandelt. Die Einheit besteht wirtschaftlich aus 4 eigenstän-
digen Grundbuchblättern, ist jedoch zusammengelegt und wird 
als eine Gesamtfläche vom Mieter genutzt. Insgesamt befindet 
sich die Einheit in einem ordentlichen Zustand mit tlw. Sanie-
rungsbedarf. 
Nutzfläche: insg. ca. 904 m²
Miete mtl. brutto: ca. € 6.280,-
Hausgeld mtl.: ca. € 2.672,- inkl. HKV und EHR
Erbbauzins: ca. € 5.535,- p.a.
Mindestgebot: € 250.000,-*

vermietet

Lage: Völklingen, mit ca. 38.000 Einwohnern, liegt im Saarland westlich von Saarbrücken und ist insbesondere durch das 
UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte bekannt. Die verkehrstechnische Anbindung ist gut: Über die Bundesautobahn 
A 620 besteht eine schnelle Verbindung nach Saarbrücken in ca. 12 km südöstlich sowie in Richtung Luxemburg-Stadt in ca. 
100 km nordwestlich. Auch der Bahnhof Völklingen bietet regelmäßige Zugverbindungen in die Region und darüber hinaus. 
Die Stadt verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, medizinischer Versorgung 
sowie einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Das Objekt befindet sich in einer zentralen und hochfrequen-
tierten Lage im Völklinger City Center mit einer gewachsenen Wohn- und Geschäftsstruktur. In unmittelbarer Umgebung 
finden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomiebetriebe sowie kulturelle und sportliche Einrichtungen. Zudem gibt 
es mehrere Grünflächen und Naherholungsmöglichkeiten, die zur Freizeitgestaltung einladen. 

3 Gewerbeeinheiten
66333 Völklingen,
Bismarckstraße 11

Objekt: Das Wohn- und Geschäftshaus mit insg. 15 Gewer-
beeinheiten und 23 Wohneinheiten befindet sich auf einem 
Erbbaurechtsgrundstück. Baujahr des Gebäudes ca. 1982. 
Die Beheizung erfolgt über Fernwärme. V: 131,1 kWh/(m²*a), 
Fernwärme, Bj. 1982. 
Ein Aufzug ist vorhanden. Im Gebäudekomplex befindet sich 
eine öffentliche Tiefgarage. Insgesamt gepflegter Zustand 
mit tlw. Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. 
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16 Büroeinheit TE-Nr. G 13 im 1. OG

Objekt: Leerstehende Büroeinheit TE-Nr. G 13 im 1. OG. Die 
Einheit befindet sich unmittelbar über einer weiteren Gewer-
beeinheit, die an einen Textil-Discounter vermietet ist. Die Ge-
werbeeinheit wurde zuletzt von einem Finanzdienstleistungs-
unternehmen zu Bürozwecken genutzt. Die Einheit ist über ein 
Treppenhaus sowie über einen Aufzug erreichbar und verfügt 
über mehrere Büro- und Besprechungsräume, sanitäre Einrich-
tungen, eine Kücheneinheit und einem Pausenraum. Insgesamt 
befindet sich das Objekt in einem renovierungsbedürftigen Zu-
stand.
Nutzfläche: ca. 204 m²
Hausgeld: ca. € 642,- mtl. ink. HKV und EHR
Erbbauzins: ca. € 1.173,- p.a.
Mindestgebot: € 59.000,-*

17 Büroeinheit TE-Nr. G 14 im 1. OG

Objekt: Leerstehende Büroeinheit TE-Nr. G 14 im 1. OG. Die Ein-
heit wurde zuletzt von der Spar-kasse zu Büro- und Verwal-
tungszwecken genutzt, welche im EG des Gebäudes ehemals 
Ihre Filiale betrieben hat. Die Einheit umfasst diverse Bespre-
chungs- und Konferenzräume, Beratungsbüros, Archive sowie 
Lagerräume. Zusätzlich stehen Sanitäranlagen sowie Pau-sen- 
und Küchenbereiche zur Verfügung. Insgesamt befindet sich 
das Objekt in einem sanierungsbedürftigen Zustand.
Nutzfläche: ca. 700 m²
Hausgeld: ca. € 1.847,- mtl. ink. HKV und EHR
Erbbauzins: ca. € 4.541,- p.a.
Mindestgebot: € 95.000,-*

leerstehend

leerstehend

Einheit G 13 d Einheit G 13 d

Einheit G 14 d Einheit G 14 d 

Einheit G 13 d

Einheit G 14 d

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-016.html
https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-017.html
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THÜRINGEN

18 Gewerbeobjekt 
07907 Schleiz,
Hofer Straße 4

Lage: Schleiz mit rund 8.500 Einwohnern ist eine Kreisstadt im 
Saale-Orla-Kreis im Süden Thüringens. Sie liegt im Thüringer 
Schiefergebirge und gilt als „Tor zum Thüringer Meer“, der größ-
ten Stauseeregion Deutschlands rund um die Bleilochtalsperre. 
Durch die Stadt verlaufen die B 2, B 94 und B 282, und die Auto-
bahn A 9 ist nur etwa 5 km entfernt, was Schleiz verkehrstech-
nisch hervorragend anbindet. 
Schleiz zeichnet sich durch seine historische Altstadt mit dem 
Schleizer Schloss, dem Rathaus und zahlreichen sanierten Bür-
gerhäusern aus. Bekannt ist Schleiz. Größere Städte in der Um-
gebung sind Hof (ca. 35 km südlich), Gera (ca. 60 km nördlich) 
und Zwickau (ca. 70 km nordöstlich). 
Das Objekt befindet sich in zentraler Innenstadtlage fußläufig 
des Schlossparks entfernt. Diverse Läden des täglichen Bedarfs 
sowie Restaurants sind fußläufig zu erreichen.  
Objekt: Attraktives Büro- und Verwaltungsgebäude mit inte-
grieter Wartehalle, Postanbau und Garagen. Baujahr des Ge-
bäudes ca. 1932. Die Beheizung erfolgt über Fernwärme. V: 45,2 
kWh/(m²*a), Erdgas, Bj. 1932. Die Räumlichkeiten im EG sowie 
die Garagen sind seit dem Jahr 2008 überwiegend an die Deut-
sche Post als Verteilerzentrum vermietet. 
Der Mietvertrag ist unbefristet, über eine langfristige Verlän-
gerung des Mietvertrages wurde lt. Aussage des Veräußerers 
noch nicht verhandelt. Die einzelnen Räumlichkeiten im KG, EG 
und DG werden jeweils über Mittelgänge erschlossen. Einfache 
geschlechtergetrennte Sanitäranlagen vorhanden. Insgesamt 
befindet sich das Objekt in einem ordentlichen Zustand mit tlw. 
Sanierungsbedarf.
Grundstücksgröße: ca. 3.630 m² 
Gewerbefläche: ca. 2.178 m², davon ca. 1.638 m² vermietet
Jahresmiete netto: ca. € 35.888,- 

(für die vermieteten Flächen)
Mindestgebot: € 195.000,-*

überwiegend vermietet

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-018.html
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THÜRINGEN

19 Wohn- und Geschäftshaus 
99947 Bad Langensalza,
Rathausstraße 6

Lage: Bad Langensalza mit rund 17.000 Einwohnern ist eine 
Kurstadt im Unstrut-Hainich-Kreis. Sie liegt am Rand des Na-
tionalparks Hainich, einem UNESCO-Weltnaturerbe, und ist be-
kannt für ihre zahlreichen Themenparks und Gärten, weshalb 
sie auch als „Blütenstadt“ bezeichnet wird. Besonders beliebt 
sind der Rosengarten, der Botanische Garten und der Japani-
sche Garten, die Besucher aus ganz Deutschland anziehen. Die 
Stadt wird von der B 247 und der B 84 durchquert, wodurch eine 
gute Verbindung zu den umliegenden Orten besteht. Die Auto-
bahn A 4 ist etwa 20 km entfernt. Größere Städte in der Umge-
bung sind Erfurt (ca. 35 km südöstlich), Gotha (ca. 25 km südlich) 
und Eisenach (ca. 45 km westlich). Das Objekt befindet sich in 
zentraler Innenstadtlage. Diverse Läden des täglichen Bedarfs 
sowie Restaurants sind fußläufig in kurzer Zeit zu erreichen. Die 
Umgebungsbebauung ist geprägt von gepflegten, überwiegend 
sanierten MFH- und Wohn- und Geschäftshäusern.
Objekt: Denkmalgeschütztes, repräsentatives Wohn- und Ge-
schäftshaus in Zentrumslage mit neoklassizistischer Fassa-
dendekoration und kleinem Innenhof. Baujahr ca. 1891.
Beheizung über Gaszentralheizung, zwei Wohnungen sind mit 
einer separaten Gastherme ausgestattet. B: 104,9 (kWh/m²*a), 
Erdgas H, Bj. 1891, D. Sanierungsarbeiten erfolgten ab 1990 fort-
laufend und umfassten unter anderem die Erneuerung des Zäh-
lerschrankes, Einbau einer Gaszentralheizung, Sanierung der 
kompletten Außenfassade inkl. Holzfenster, Erneuerung des 
Daches, Kernsanierung von zwei Wohneinheiten sowie einer 
Gewerbeeinheit, Teilsanierung von drei Wohneinheiten sowie 
das Streichen des Treppenhauses. Die Wohneinheiten haben 
einen unverwechselbaren Altbaucharakter und verfügen über 
Eingangstüren mit Glaselementen, tagesbelichtete Wannen-
bäder, teilweise mit zusätzlicher Dusche sowie wandgeflieste 
Küchen. Die Gewerbeeinheit im EG rechts ist ab 01.12.2025 an 
einen Spätkauf vermietet (vorheriger Mieter Tattoo-Studio), 
die weitere Gewerbeeinheit ist seit 2025 als Nagelstudio ver-
mietet. Insgesamt befindet sich das Objekt in einem gepfleg-
ten Zustand mit tlw. Sanierungsbedarf. 
Grundstücksgröße: insg. ca. 305 m²
Wohn-/Nutzfläche:  6 WE mit ca. 573 m² vermietet, 2 GE mit 

ca. 207 m² vermietet, insg. ca. 780 m²
Jahresmiete netto: ca. € 44.928,-, ab 2027 ca. € 47.400,-
Mindestgebot: € 425.000,-*

voll vermietet

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-019.html
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SACHSEN

20 Eigentumswohnung, WE-Nr. 2.05
02929 Rothenburg/Oberlausitz OT Uhsmannsdorf,
Trebuser Straße 17

leerstehend

Lage: Rothenburg/Oberlausitz mit ca. 4.500 Einwohnern ist 
eine Stadt im Landkreis Görlitz im äußersten Osten des Frei-
staates Sachsen. Sie liegt inmitten der Oberlausitzer Heide- 
und Teichlandschaft, einer wald- und wasserreichen Region 
nahe der polnischen Grenze. Durch das Stadtgebiet verläuft die 
B 115, die Autobahn A 4 ist etwa 35 km entfernt, wodurch eine 
gute Anbindung an Görlitz und Dresden besteht. Görlitz befin-
det sich ca. 40 km südlich. Das Objekt befindet sich im OT Uhs-
mannsdorf, ca. 5 km nördlich des Stadtkerns entfernt in ländli-
cher Umgebung. Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden 
sich im Zentrum von Rothenburg. 
Objekt: Mehrfamilienhaus mit 5 Eingängen, bestehend aus 
insg. 50 WE. Baujahr des Gebäudes ca. 1978. Die Beheizung 
erfolgt über Gas-ZH. V: 113/(m²*a), Gas, Bj. 1978, D. Nach 1990 
erfolgten Teilsanierungen, u. a. Kunststofffenster, Dacheinde-
ckung, Fassade, tlw. Elektrik sowie Modernisierung, Heizungs- 
und Sanitärausstattung. Die Eigentumswohnung befindet sich 
im 2. OG rechts und verfügt über 2 Zimmer, Flur, Bad, Balkon 
sowie über eine Wohnküche ohne EBK. Die Wohnung wurde im 
Jahr 2025 umfassend renoviert und modernisiert. Die komplet-
te Elektrik wurde erneuert. Des Weiteren wurden neue Fenster 
und Türen eingebaut und die Wände und Bodenbeläge erneuert. 
Die Renovierungskosten betrugen ca. € 10.000,-. Zur Wohnung 
gehört ein Kellerraum sowie das SNR an dem PKW-Außenstell-
platz Nr. 25. Insgesamt befindet sich die Eigentumswohnung in 
einem gepflegten Zustand mit tlw. Renovierungsbedarf.
Wohnfläche: ca. 60 m² zzgl. Keller
Hausgeld mtl.: ca. € 304,- inkl. HKV und EHR
Mindestgebot: € 16.000,-*
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Blick vom Balkon

Grundstücksskizze

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-020.html
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SACHSEN

21 Eigentumswohnung, WE-Nr. 4                       
09130 Chemnitz OT Sonnenfelde,
Hainstraße 80

Lage: Chemnitz mit ca. 250.000 Einwohnern liegt im südlichen 
Teil Ostdeutschlands und ist die drittgrößte Stadt des Bundes-
landes nach Leipzig und Dresden. Chemnitz stellt einen wich-
tigen wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen 
Knotenpunkt der Region dar. Chemnitz wurde im Jahr 2025 zur 
Kulturhauptstadt Europas gewählt. Die Technische Universi-
tät Chemnitz ist mit rd. 9.500 Studenten die drittgrößte Uni-
versität Sachsens und bietet 97 unterschiedliche Studiengänge 
an. Das Objekt befindet sich im Stadtteil Sonnenberg nahe des 
Stadtzentrums. Die Umgebung ist von überwiegend Blockrand-
bebauung geprägt. Zu den bekanntesten Bauwerken im Stadt-
teil zählt u. a. die Markuskirche am Körnerplatz. In unmittelba-
rer Nähe befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. 
Öffentliche Verkehrsmittel sind in der unmittelbaren Umge-
bung verfügbar. Mehrere Buslinien bedienen die Frankenberger 
Straße und bieten Verbindungen zu verschiedenen Teilen der 
Stadt. Der Hauptbahnhof Chemnitz ist ca. 1 km entfernt. Der 
nehegelegene, ca. 400 m fußläufig enfernte Lessingpark bietet 
Möglichkeiten zur Naherholung.
Objekt: Gepflegtes Mehrfamilienhaus, bestehend aus 16 
Wohneinheiten und 3 Gewerbeeinheiten. Ein Personenaufzug 
ist vorhanden. Baujahr ca. 1910. Eine umfangreiche Sanierung 
erfolgte ca. im Jahr 1996. Die Beheizung erfolgt mit Gaszent-
ralheizung. Energieausweis: V: 62,2 kWh/(m²*a), Erdgas H, Bj. 
1930. Die Eigentumswohnung befindet sich im 1. OG rechts und 
ist seit 2022 vermietet. Die Wohnung besteht aus drei Zimmern, 
Flur, Küche sowie über ein gefliestes Wannenbad mit WC. Das 
Gemeinschaftseigentum und das Sondereigentum vermitteln 
einen gepflegten Eindruck mit tlw. Sanierungsbedarf. 
Wohnfläche: ca. 69 m²
Miete brutto mtl.: ca. € 560,-
Wohngeld mtl.:  ca. € 246,-, inkl. HKV und EHR
Mindestgebot: € 44.000,-*

vermietet

Grundstücksskizze

Lessingpark

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-021.html
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SACHSEN

22 Einfamilienhaus
09603 Großschirma,
Steyermühle 6

leerstehend

Lage: Großschirma mit rund 6.000 Einwohnern ist eine Stadt im 
Landkreis Mittelsachsen ca. 40 km westlich von Dresden. Durch 
das Stadtgebiet verlaufen die Bundesstraßen B 101 und B 173, 
die Autobahn A 4 ist in etwa 10 km Entfernung gut erreichbar. 
Neben Dresden sind weitere größere Städte in der Umgebung 
Freiberg (ca. 7 km südöstlich) und Chemnitz (ca. 35 km süd-
westlich). Das Stadtbild wird geprägt von Wohnsiedlungen, 
Handwerksbetriebe und kleineren Unternehmen. Das Objekt 
liegt umgeben von Gewerbehöfen sowie vereinzelt weiteren 
Wohnhäusern. Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs liegen 
im Zentrum von Großschirma und in den umliegenden Städten.  
Objekt: Unterkellertes Wohnhaus (ehemaliges Bahnwärter-
häuschen) mit teilausgebautem Dachgeschoss und attrakti-
vem Grundstück. Baujahr des Gebäudes geschätzt 1920-Jahre. 
Die Beheizung erfolgt über Ofenheizung mit Verteiler für die 
Räume. Ein Energieausweis liegt nicht vor, die Erstellung ist 
beauftragt. Ab 2010 wurde das Objekt tlw. saniert. Dabei wurde 
u.a. die Fassade neu gestrichen, das Dach erneuert, ein Bad mit 
Eckbadewanne eingebaut, neue Fußbodenbeläge verlegt so-
wie ein zentraler Ofen installiert. Zum Einfamilienhaus gehört 
ebenfalls ein Keller. Anbauten und Nebengebäude vorhanden. 
Insgesamt befindet sich das Objekt in einem gepflegten Zu-
stand mit tlw. Sanierungsbedarf. 
Grundstücksgröße: ca. 841 m²
Wohn-/Nutzfläche:  ca. 110 m²
Mindestgebot: € 29.000,-*

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-022.html
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25 Waldgrundstück
06618 Neidschütz,
Flur 1, Flurstück 914

Lage: Naumburg (Saale) mit ca. 32.000 EW ist eine Mittel-
stadt im Süden Sachsen-Anhalts. Der OT Neidschütz be-
findet sich ca. 7 km südlich. Durch die Nähe zur B 180 und 
B 87 besteht eine gute Verkehrsanbindung, die A 9 ist rund 
20 km entfernt. Das Grundstück befindet sich in unmittel-
barer Nähe zum Ortskern. Die Umgebung wird von EFH so-
wie Landwirtschafts- und kleineren Waldgebieten geprägt.
Objekt: Grünfläche mit vereinzeltem Baumbewuchs. Lage 
im Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Das Grundstück wird 
im nordwestlichen Bereich durch eine Wegefläche getrennt. 
Eine mögliche Bebauung oder Nutzung des Grundstücks 
kann abschließend nur über eine Bauvoranfrage geklärt 
werden. 
Grundstücksgröße: ca. 3.536 m²
Mindestgebot: € 1.100,-*

SACHSEN-ANHALT

23 Waldgrundstück
38486 Klötze OT Immekath,
Flur 11, Flurstück 20/3

Lage: Klötze mit ca. 10.000 Einwohnern ist eine Stadt im 
Altmarkkreis Salzwedel. Der OT Immekath liegt ca. 6 km 
westlich. Durch Immekath verläuft die B 71, die eine gute 
Verbindung zu den Städten Gardelegen (ca. 20 km östlich) 
und Salzwedel (ca. 25 km nordwestlich) bietet. Das Grund-
stück befindet sich in ca. 1 km westlicher Richtung vom 
Ortskern entfernt. Die Umgebung ist Landwirtschafts- und 
Waldflächen geprägt.
Objekt: Nahezu rechteckig geschnittenes Waldgrundstück. 
Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB) sowie im Gel-
tungsbereichs eines Flächennutzungsplans mit Auswei-
sung als Waldfläche. Das Grundstück ist überwiegend mit 
Nadelbäumen bewachsen. Das Grundstück ist über einen 
öffentlichen Weg zugänglich und erschlossen. 
Grundstücksgröße: ca. 30.739 m² 
Mindestgebot: € 16.500,-*

vertragsfrei

24 Waldgrundstück
39624 Wernstedt,
Flur 1, Flurstück 11/2

Lage: Kalbe (Milde) ist eine Stadt im Altmarkkreis Salzwe-
del mit ca. 7.600 EW. Der OT Wernstedt befindet sich ca. 
4 km südwestlich. Durch die Nähe zur B 71 besteht eine gute 
Verbindung zu den Städten Gardelegen und Salzwedel, 
während die Autobahn A 14 etwa 40 km entfernt liegt. Das 
Grundstück befindet sich unweit der B71 in einem Waldge-
biet. 
Objekt: Länglich geschnittenes Waldgrundstück. Lage im 
Außenbereich (siehe § 35 BauGB) sowie im Geltungsbe-
reichs eines Flächennutzungsplans mit Ausweisung als 
Waldfläche. Das Grundstück ist überwiegend mit Nadelbäu-
men bewachsen. 
Grundstücksgröße: ca. 10.000 m²
Mindestgebot: € 6.000,-*

vertragsfrei

vertragsfrei
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Lageskizze

Lageskizze

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-023.html
https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-024.html
https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-025.html
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26 Mehrfamilienhaus                       
39264 Zerbst/Anhalt OT Reuden-Süd,
Reudener Landstraße 1-9

Lage: Zerbst/Anhalt mit knapp 21.500 Einwohnern liegt ca. 
13 km nördlich der mittleren Elbe, ca. 41 km von Magdeburg 
und ca. 43 km von Dessau und Wittenberg. Durch die Stadt füh-
ren die B 184/B 187a. Die A 2/A 9 sind je ca. 25 km entfernt. Die 
Stadtbefestigung (Stadtmauer, mehrere Stadttore und Türme) 
ist noch weitgehend aus dem 15. Jh. erhalten. Das Dorf Reuden/
Anhalt liegt ca. 20 km nordöstlich von Zerbst/Anhalt und ist von 
Wald- sowie von Landwirtschaftsflächen umgeben. Durch das 
Gemeindegebiet verläuft die B 246. Das Objekt liegt am westli-
chen Ortsrand in ruhiger, beliebter Lage. Einrichtungen des täg-
lichen Bedarfs sind u. a. in Zerbst/Anhalt sowie in Wiesenburg 
ansässig.
Objekt: Wohnanlage, bestehend aus 3 Mehrfamilienhäusern 
(Wohnblöcke) mit einem Garagenkomplex. Baujahr ca. 1984. In 
den 1990er Jahren wurde eine umfassende Sanierung/Dachum-
deckung durchgeführt, nach 2000 erfolgte der Einbau der Hei-
zungsanlage, der Anbau von Balkonen sowie die Erneuerung 
von Fenstern und Türen. Im Haus Nr. 1 wurden Sanitärräume 
ausgebaut. Beheizung über Ölheizungsanlage. Die Energieaus-
weise liegen den Versandunterlagen bei. Die Wohnanlage um-
fasst 3 Hauseingänge. Über das Treppenhaus werden je Etage 
jeweils zwei in Einzelflächen der Wohnungen erschlossen. Es 
handelt sich um 1- bis 3-Zimmerwohnungen mit Wohnungs-
größen zwischen ca. 37 m² – 132 m². Jede Wohnung verfügt zu-
sätzlich zu den Wohnräumen über Flur, Küche sowie bei 67 WE 
auch über einen Balkon. Derzeit wird eine leerstehende WE als 
Büro zweckentfremdet genutzt, eine weitere Wohnung wurde 
unentgeltlich einem Kinderheimbetrieb zur Verfügung gestellt. 
Die Zufahrten zu den Häusern sind befestigt, hier wurden u. a. 
Stellplatzflächen angelegt. Der Garagenkomplex verfügt über 
15 Garagen. Insgesamt sanierungsbedürftiger Zustand.
Grundstücksgröße: ca. 16.252 m²
Wohnfläche:  69 WE mit insg. ca. 4.376 m², davon 18 WE 

mit 1.090 m² vermietet.
Jahresmiete netto:  ca. € 55.592,- (für die vermieteten Flächen 

inkl. Garagen)
Mindestgebot: € 485.000,-*

tlw. vermietet

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-026.html
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27 Geschäftshaus
39387 Oschersleben,
Hornhäuser Str. 9

bezugsfrei

Lage: Die Stadt Oschersleben liegt an der Bode in der Magde-
burger Börde, ca. 35 km südwestlich von Magdeburg. Interna-
tional bekannt ist die Stadt auch durch die Motosport Arena 
Oschersleben mit Multifunktionsrennstrecke. Verschiedene 
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kitas, Sport- und Grünanla-
gen, zwei Bäder, ein Flugplatz sowie ein kostenfreier Heimtier-
park sind im Ort vorhanden. Die beschauliche Flusslandschaft 
der Bode eignet sich für Freizeitaktivitäten mit dem Kanu. 
Die BAB 14 liegt ca. 25 km östlich, die B 246 quert die Stadt, 
über die westlich gelegene B 245 ist Halberstadt nach ca. 
25 km erreicht. Über das Eisenbahnstreckennetz sind die Lan-
deshauptstadt Magdeburg, die Städte Halle und Berlin, wie 
auch die Harzregion zu erreichen. Wolfsburg und Braunschweig 
liegen jeweils ca. eine Autostunde entfernt. Die östlich gelege-
ne A 14 und der südöstliche Stadtrand der Landeshauptstadt 
Magdeburg sind nach ca. 20 km erreicht. Das Objekt liegt in 
südwestlicher Ortsrandlage, unweit Erholungs- und Land-
schaftsschutzgebiet „Hohes Holz“. Die offene Wohnbebauung 
im unmittelbaren Umfeld ist ländlich geprägt. Das Schloss 
Schermcke sowie das Eiscafé Jordan (lt. Auszeichnung die be-
liebteste Eisdiele Sachsen-Anhalts) sind in ca. 6 km Entfernung 
zu erreichen. Der Bahnhof Oschersleben (Bode) mit Anschluss 
an den Fernbahnhof Magdeburg Hauptbahnhof (in ca. 35 Min. 
Fahrtzeit) liegt ca. 800 m vom Objekt entfernt.
Objekt: Teilunterkellertes Reiheneckhaus mit ausgebautem 
Dachgeschoss, Spitzboden sowie Anbau. Zudem verfügt das 
Objekt über zwei Stellplätze sowie eine elektrische Garage für 
zusätzliche Parkmöglichkeiten. Baujahr des Gebäudes um 1900.  
Eine Kernsanierung fand um 1996 statt. Die Beheizung erfolgt 
über Gas-ZH (2021). B: 223,19 kWh/(m²*a), Gas, Bj. 1900, G. Das 
Objekt verfügt insgesamt über 6 Zimmer. Im EG befindet sich 
ein Eingangsbereich mit geräumigem Empfangsbereich, eine 
Küche (mit EBK) sowie drei Büroräume. Im ersten OG befinden 
sich ein zusätzliches Zimmer sowie zwei weitere Büroräume 
mit jeweils zwei separaten Badezimmern mit WC und HWB. Das 
DG verfügt über ein großzügiges Zimmer. Der Spitzboden wird 
aktuell für die Unterbringung der Heizungsanlage genutzt. Ins-
gesamt befindet sich das Objekt in einem guten Zustand. 
Grundstücksgröße: ca. 226 m²
Gewerbefläche: ca. 189 m² 
Mindestgebot: € 69.000,-*

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-04-027.html


HINWEISE UND BELEHRUNG DES NOTARS

Bei der Versteigerung von Immobilien ist der mit dem Zuschlag zustandekommende Kaufvertrag beurkundungsbedürftig, 
damit er Wirksamkeit erlangt. Der auf den nächsten Seiten abgedruckte Mustertext der Urkunde (in der für das jeweilige Ob-
jekt vervollständigten und individualisierten Fassung) bildet zusammen mit dem vor Abgabe des Meistgebotes in Anwesen-
heit des Notars verlesenen Auslobungstext des jeweiligen Objekts und den ebenfalls im Katalog abgedruckten Allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses den Inhalt des Kaufvertrages. Der beurkundende Notar Tobias Scheidacker, 
Berlin, gibt Ihnen nachstehend den Mustertext und die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen zur Kenntnis.

Ich weise Sie auch auf Folgendes hin:

Im Rahmen der Grundstücksversteigerungen werden die vom Auktionator gem. § 156 BGB erteilten Zuschläge im Anschluss 
sofort beurkundet. Damit kommt ein bindender, nicht widerruflicher Vertrag zustande. Sie sollten sich daher vorab mit dem 
Gegenstand der Beurkundung genauestens beschäftigen und sich beraten lassen, um sich vor übereilten Handlungen zu 
schützen. 

Die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen und ein Mustertext des Kaufvertrages sind nachstehend in diesem Katalog 
abgedruckt. Bitte prüfen Sie zudem die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen genau. 

Sie können sich während der Beurkundung vertreten lassen. Ich rate Ihnen jedoch, persönlich an der Beurkundung teilzuneh-
men. Nur so besteht die Möglichkeit, dass noch während der Beurkundung dem beurkundenden Notar Fragen gestellt und 
geklärt werden können. Auf diesem Weg wird auch sichergestellt, dass die im Vertrag vorgesehenen Regelungen im Detail 
und in ihrer rechtlichen Tragweite dem wahren Willen der Parteien entsprechen. Die persönliche Teilnahme ist zum Schutz 
der Vertragsparteien der vom Gesetzgeber gewünschte und zudem der kostengünstigste Weg. 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in Beurkundungsgesetz, Geldwäschegesetz und Grunde werbsteuergesetz benö-
tigen wir von Ihnen einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder gültigen Reisepass inkl. Meldebescheinigung) 
und Ihre steuerliche Identifikationsnummer. 

Zudem müssen alle Ersteher, die keine natürlichen Personen sind, bereits bei Teilnahme an der Auktion eine Dokumentation 
der Eigentums- und Kontrollstruktur des Erstehers dabeihaben und bei der anschließenden Beurkundung dem Notar zur 
Prüfung vorlegen. Bei der Erstellung einer solchen Übersicht können wir vor Ort aufgrund der zeitlichen Abläufe, aber auch 
fehlender Erkenntnisquellen (z.B. keine Einsicht in das Transparenzregister) nicht helfen bzw. diese vornehmen, so dass eine 
Beurkundung nicht erfolgen kann. 

Erwirbt eine ausländische Gesellschaft, muss sie zwingend im deutschen Transparenzregister oder eines anderen EU-Staa-
tes registriert sein. Diese Registrierung muss dem Notar vor Beurkundung vorgelegt werden. Erfolgt kein schlüssiger Nach-
weis der Registrierung in einem dieser Transparenzregister, ist die Beurkundung abzulehnen.

Sofern Sie sich dazu entschließen sollten, nicht persönlich anwesend zu sein, empfehle ich Ihnen, sich durch eine Person Ihres 
Vertrauens vertreten zu lassen. Dabei handelt es sich um eine Person, die Ihnen persönlich besonders verbunden ist, oder zu 
der Sie aufgrund der bei dieser Person vorhandenen Sachkunde besonderes Vertrauen haben und die einseitig Ihre Interessen 
vertritt, zum Beispiel ein Rechtsanwalt. 

Für den Fall der rechtsgeschäftlichen Vertretung wird darauf hingewiesen, dass für den grundbuchlichen Vollzug die Voll-
macht bzw. die spätere Vollmachtsbestätigung der grundbuchmäßigen Form bedarf (§ 29 Grundbuchordnung). Soweit es 
sich bei einer Vertragspartei um eine ausländische Gesellschaft handelt, ist zudem eine notarielle Vertretungsbescheinigung 
beizufügen, aus der sich ergibt, dass die Gesellschaft existent ist und der Vertreter berechtigt ist, diese Erklärung für die aus-
ländische Gesellschaft abzugeben. Gegebenenfalls muss sowohl die Vollmachtsbestätigung des ausländischen Notars als 
auch die Vertretungsbescheinigung des ausländischen Notars mit einer Apostille versehen werden. 

Da die vorstehenden Hinweise zur Teilnahme und Vertretung nur Empfehlungen sind, habe ich zu dieser Fragestellung mit 
Ausnahme dieses Hinweises keine weitergehende Einwirkungsmöglichkeit. Bitte nutzen Sie im Zweifelsfalle die Möglich-
keit, sich im Vorfeld auch mit mir in Verbindung zu setzen, wenn Sie Fragen zum Verfahren der Auktion, zum Beurkundungs-
verfahren, zum Kaufvertrag oder zum Inhalt der hier abgedruckten Texte sowie zu einer etwaigen Vertretung beim Verfahren 
haben sollten. Beachten Sie aber bitte, dass ich als Notar nur zu Rechtsfragen belehren; eine Beratung zu wirtschaftlichen 
oder steuerlichen Fragen erfolgt durch mich weder allgemein noch für tatsächliche Fragen zu einzelnen Objekten. 

Auch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Geldwäschegesetz die Notare im Rahmen der Beurkundung von Grund-
stückskaufverträgen verpflichtet, den bzw. die jeweils wirtschaftlich Berechtigten an dem Geschäft und die Herkunft der 
eingesetzten Mittel zu ermitteln. Werden diese Angaben verweigert, muss der Notar die Beurkundung ablehnen. Für den Fall, 
dass der Notar von einem nach dem Geldwäschegesetz relevanten Sachverhalt weiß, hat er den Sachverhalt unverzüglich der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu melden.

Notar Christian Stenner
Fasanenstraße 77
10623 Berlin
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KAUFVERTRAGSMUSTER

1) (Mitarbeiter des Auktionshauses)

handelnd für die

Plettner & Brecht Immobilien GmbH, Berlin
Kirschenallee 20 in 14050 Berlin,

- nachstehend „Auktionshaus“ genannt -,

2) (Auktionator)

- nachstehend „Auktionator“ genannt -.

Der Auktionator und die Erschienene zu 1) handeln zugleich für

(Veräußerer)

- nachstehend „Veräußerer“ genannt -,

aufgrund Vollmacht vom ?? - UR-Nr. ?? des Notars ?? - in Verbindung 
mit dem Einlieferungsvertrag.

3) (Ersteher)

- nachstehend „Ersteher“ genannt -.

Der Notar befragte die Erschienenen, ob er oder eine der mit ihm be-
ruflich verbundenen Personen in einer Angelegenheit, die Gegenstand 
dieser Beurkundung ist, außerhalb des Notaramtes tätig war oder ist; 
dies wurde verneint.

Die Erschienenen schlossen folgenden

Kaufvertrag:

§ 1 Verkauf

1)  In der heutigen Grundstücksversteigerung kommt das 
Grundstück in

??,
eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts ??

von ?? Blatt ?? Flur ?? Flurstück ??

- nachstehend „Grundstück“ genannt -

  zum Aufruf. Der Versteigerung liegen die Anlage 1 und 
die Versteigerungsbedingungen vom 15.10.2024 (UR-Nr. 
285/2024 des Notars Patrick Heidemann, Berlin) zugrunde. 
Die Anlage 1 wurde verlesen und genehmigt. Die Versteige-
rungsbedingungen sind bekannt und liegen in beglaubigter 
Abschrift vor; auf Verlesen und Beifügen wird verzichtet. 

2) Der Ersteher gibt das Meistgebot in Höhe von 
€ ??

- in Worten: Euro ?? - 
ab.

  Der Auktionator erteilt ihm nach dreimaligem Aufruf zu die-
sem Meistgebot den Zuschlag. 

  Mit dem Zuschlag und dieser Beurkundung kommt gemäß 
§ 156 BGB ein Kaufvertrag zu den Bedingungen der Anlage 
1, der Versteigerungsbedingungen und mit dem Meistgebot 
als Kaufpreis zustande.

Die Niederschrift wurde bis hierher in Gegenwart des Notars verlesen, 
genehmigt und eigenhändig unterschrieben: 

Nunmehr entfernte sich der Auktionator. Bei den folgenden Erklärun-
gen werden er und der Veräußerer durch die Erschienene zu 1) vertre-
ten. Die Beurkundung wurde sodann fortgesetzt.

§ 2 Zahlungsverpflichtung

Der Ersteher verpflichtet sich zur Leistung einer Bietungssicherheit 
auf den Kaufpreis durch ?? Barzahlung ?? Scheck, und zwar in Höhe von 
€ ??

Der Ersteher verpflichtet sich, den vollständigen Kaufpreis bis zum ?? 
(sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vorgesehen ist ein Monat 
nach dem Zuschlag) auf einem Treuhandkonto oder Notaranderkonto 
des amtierenden Notars unabhängig vom Vorliegen einer zur Wirksam-
keit des Vertrages notwendigen Genehmigung zu hinterlegen.

Der Notar wies darauf hin, dass nur bei der Hinterlegung auf einem No-
taranderkonto der Schutz durch die gesetzlich vorgeschriebene Haft-
pflichtversicherung des Notars und den Vertrauensschadenfonds der 
Notarkammern besteht und die Überwachung der Auszahlungsreife 
durch den Notar sowie das Aussonderungsrecht im Insolvenzfall si-
chergestellt ist.

§ 3 Aufgeld

1)  Der Ersteher verpflichtet sich, das Aufgeld des Auktionshau-
ses unabhängig vom Vorliegen einer für die Wirksamkeit des 
Vertrages notwendigen behördlichen oder gerichtlichen Ge-
nehmigung oder Verwalterzustimmung sofort zu zahlen, und 
zwar in Höhe von € ??.

2)  Bei endgültiger Verweigerung einer solchen Genehmigung 
oder Verwalterzustimmung oder bei Rücktritt gemäß § 9 ist 
das Auktionshaus verpflichtet, das Aufgeld zurückzuzahlen.
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§ 4 Vollstreckungsunterwerfung

Wegen der vorstehenden Zahlungsverpflichtungen 
a) gemäß § 2 und
b) gemäß § 3 Absatz 1)
nebst jährlichen Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem je-
weiligen Basiszinssatz ab dem jeweiligen Fälligkeitstermin - wegen 
des Aufgeldes aus vollstreckungsrechtlichen Gründen ab heute - un-
terwirft sich der Ersteher der sofortigen Zwangsvollstreckung und 
ermächtigt den Notar, dem Gläubiger bei Fälligkeit eine vollstreckbare 
Ausfertigung zu erteilen, sofern keine Zahlung bzw. Hinterlegung er-
folgt ist. Der Notar wies darauf hin, dass Zinsen ungeachtet der vorste-
henden Regelung erst ab Verzug geschuldet werden.

§ 5 Vollzugsvollmacht

Die Parteien erteilen den Notariatsangestellten

(Namen der bevollmächtigten Mitarbeiter)

- jeweils  einzeln -

unwiderruflich Vollmacht unter Ausschluss einer persönlichen Haftung 
und unabhängig von der Wirksamkeit der weiteren Vereinbarungen 
in dieser Urkunde für Auflassung, Eintragung und Löschung einer 
Vormerkung und alle sonstigen Anträge und Bewilligungen für den 
Vollzug dieser Urkunde gegenüber dem Grundbuchamt.

§ 6 Übergabe / Teilunwirksamkeit / Sonstiges

1)  Die Übergabe von Gefahr, Nutzen und Lasten erfolgt gemäß 
Nr. 10 der Versteigerungsbedingungen an dem Monatsersten, 
der der vollständigen Hinterlegung des Kaufpreises folgt.

2)  Bei etwaiger Teilunwirksamkeit soll dieser Vertrag im 
Übrigen wirksam bleiben.

3)  Der Ersteher hat das Grundstück ?? besichtigt ?? nicht 
besichtigt ?? von außen besichtigt.

§ 7 Grundbuchstand

1) Der Grundbuchstand ergibt sich aus der Anlage 1.

2) Der Verkauf erfolgt zu den Bedingungen der Anlage 1.

§ 8 Belehrungen, Hinweise und Vollzug

1)  Der Notar belehrte über die Vorschriften des Grunder-
werbsteuergesetzes und wies auf die bestehenden 
Vorkaufsrechte hin. ?? Die Wirksamkeit des Vertrages 
hängt von der Erteilung der (u.U. im Einzelfall erforderlichen 
Genehmigung) ab.

2)  Der Notar wies darauf hin, dass die bedingte 
Rückzahlungspflicht gemäß § 3 (2) nicht gesichert ist und 
belehrte über Sicherungsmöglichkeiten, die jedoch nicht 
gewünscht wurden.

3)  (Hinweise und Belehrungen des Notars, abhängig vom 
Einzelfall)

?) (im Einzelfall besondere Regelungen)

  ?) Der Notar wird mit dem Vollzug gemäß Ziffer 16, 17 der 
Versteigerungsbedingungen beauftragt und ermächtigt, 
dem Auktionshaus Auskunft über den jeweiligen 
Bearbeitungsstand zu erteilen.

Die Parteien beantragen gegenüber dem Grundbuchamt gemäß Nr. 
31000 Abs. (3) Ziffer 2 KV GNotKG/ § 55 GBO die kostenfreie Erteilung 
von Abschriften aller Eintragungsmitteilungen unmittelbar an sich.

§ 9 Rücktrittsrecht

Für den Fall der Ausübung eines Vorkaufsrechtes steht dem Veräußerer 
ein Rücktrittsrecht zu.

Der Notar wird beauftragt, den Berechtigten in Betracht kommender 
Vorkaufsrechte eine Abschrift dieser Urkunde zu übersenden bzw. 
zuzustellen und wird ermächtigt, die entsprechenden Negativzeugnisse 
oder den Verzicht über die Ausübung des Vorkaufsrechtes für die 
Beteiligten entgegenzunehmen.

§ 10 Gemeinschaftsverhältnis

Die Ersteher haften und unterwerfen sich gem. § 4 als Gesamtschuld-
ner und erwerben das Grundstück

?? zu gleichen ideellen Anteilen.

?? zu folgenden ideellen Anteilen:

?? (falls GbR) Der Ersteher und dessen Gesellschafter haften 
und unterwerfen sich gem. § 4 als Gesamtschuldner der so-
fortigen Zwangsvollstreckung.

§ ?? Kostensicherheit

Der Ersteher verpflichtet sich, die Kostensicherheit gemäß dem 2. Ab-
satz von Nr. 6 der Versteigerungsbedingungen in Höhe von ?? 15% des 
Kaufpreises ?? € 2.000,00 - sofort an das Auktionshaus zu zahlen und 
unterwirft sich auch insoweit -?? als Gesamtschuldner - der sofortigen 
Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen mit der Ermächti-
gung an den amtierenden Notar, dem Auktionshaus jederzeit auch in 
soweit eine vollstreckbare wwAusfertigung zu erteilen.
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Ich gebe die nachstehende Erklärung sowohl im eigenen Namen 
als auch in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Plettner & 
Brecht Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin für diese Gesellschaft – 
nachstehend „Auktionshaus“ genannt – ab.
Für die von mir in meiner Eigenschaft als Grundstücksversteigerer 
oder anderen Auktionatoren – nachstehend „Auktionator“ genannt 
– unter Mitwirkung des Auktionshauses durchzuführenden Ver-
steigerungen von fremden Grundstücken, Grundstücksteilen und 
grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

1.   a) Jeder Veräußerer, der ein Grundstück, Grundstücksteil oder 
grundstücksgleiches Recht – nachstehend „Objekt“ genannt – 
dem Auktionshaus zur Versteigerung anvertraut, ist verpflich-
tet, das Verkaufsangebot bis zur Beendigung des Versteige-
rungstermins aufrecht zu erhalten, bzw. bei Vereinbarung eines 
Nachverkaufes bis zum Ende der Nachverkaufsfrist. Sofern im 
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Nachver-
kaufsfrist 2 Monate ab dem letzten Versteigerungstag. Wenn 
ein Nachverkauf vereinbart ist, dürfen Auktionator und Aukti-
onshaus innerhalb der Nachverkaufsfrist das Objekt unter Ein-
haltung des Limits gemäß Ziffer 2) anderweitig verkaufen. Der 
Nachverkauf kann auch im Rahmen einer Nachauktion erfolgen. 
Für Nachverkauf bzw. Nachauktion gelten diese Versteige-
rungsbedingungen entsprechend.

  b) Soweit das Objekt eine noch nicht vermessene Teilfläche ist, 
richtet sich die Flächenabgrenzung vorrangig nach der Beschrei-
bung im Auslobungstext, und zwar durch Kartenverweis. Soweit 
der Grenzverlauf hiernach nicht genau festzulegen ist, ist der 
Veräußererberechtigt, ihn nach billigem Ermessen gemäß § 315 
BGB zu bestimmen.

  c) Soweit ein Veräußerer noch nicht als Eigentümer im Grund-
buch eingetragen ist, ist er gegenüber Auktionshaus und Er-
steher verpflichtet, seine Eintragung als Eigentümer auf seine 
Kosten herbeizuführen und alle dafür erforderlichen Unterlagen 
auf seine Kosten zu beschaffen. Wird ein Objekt von mehreren 
Veräußerern eingeliefert, haften sie gegenüber Auktionshaus 
und Ersteher als Gesamtschuldner.

2.  Bei den zur Versteigerung auf einer Versteigerung gelangenden 
Objekten ist mit dem Veräußerer ein Mindestpreis (Limit) ver-
einbart, der nicht unterschritten werden darf

3.  Der Auktionator behält sich vor, die Beträge, um die ein neues 
Gebot vorherige Gebote mindestens übersteigen muss (Stei-
gerungsspanne), bei jedem Objekt von Fall zu Fall festzusetzen. 
Die Steigerungsspanne beträgt € 500,00, soweit nicht vom Auk-
tionator ein anderer Betrag verkündet wird. Sie kann auch wäh-
rend der Versteigerung verändert werden.

4.  Jeder Bieter bleibt an ein abgegebenes Gebot so lange gebun-
den, bis dieses durch einen anderen Bieter durch ein höheres 
Gebot überboten wird. Falls mehrere Bieter ein gleich hohes 
Gebot abgeben, gilt nur das Gebot, das der Auktionator zuerst 
zur Kenntnis genommen hat. Bei etwaigen Zweifeln oder Un-
klarheiten über die Geltung eines Gebotes entscheidet der Auk-
tionator nach seinem Ermessen, ob und an wen er den Zuschlag 
erteilt oder ob er die Versteigerung wiederholt. Er kann auch 
frühere Bieter fragen, ob sie ihr Gebot aufrechterhalten bzw. 
wiederholen und die Versteigerung von dem höchsten aufrecht-
erhaltenen/ wiederholten Gebot an wiederholen bzw. fortset-
zen.

5.  Der Zuschlag wird dem Meistbietenden nach dreimaligem Auf-
ruf gemäß § 7 VerstV erteilt. Der Bieter, der in verdeckter Voll-
macht für den Meistbietenden das Gebot abgegeben hat, haftet 
bei Erteilung des Zuschlages neben diesem als Gesamtschuld-
ner für die Erfüllung aller durch Zustandekommen des Vertra-

ges begründeten Verbindlichkeiten, soweit er nicht spätestens 
bei Beurkundung des Kaufvertrages eine grundbuchfähige 
Vollmacht des Vertretenen vorlegt oder das Auktionshaus auf 
diese Haftung verzichtet. Erteilt der Auktionator den Zuschlag 
an eine juristische Person, so kann das Auktionshaus verlangen, 
dass deren Vertreter sich neben der juristischen Person als Ge-
samtschuldner persönlich dafür mitverpflichten, dass die er-
werbende juristische Person allen vertraglich übernommenen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber allen Gläubigern nach-
kommt. Mehrere Ersteher haften als Gesamtschuldner. Ist der 
Ersteher eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, haften deren 
Gesellschafter als Gesamtschuldner mit ihr.

  Der Auktionator ist berechtigt, nach seinem pflichtgemäßem 
Ermessen einen Zuschlag abzuerkennen, insbesondere, wenn 
ein Bieter bei Abgabe des Meistgebotes in verdeckter Voll-
macht gehandelt hat oder seine Vertretungsbefugnis nicht in 
grundbuchmäßiger Form nachweisen kann und nicht als Ge-
samtschuldner mit dem Vertretenen die Haftung für alle An-
sprüche von Veräußerer und Auktionshaus gegenüber dem 
Ersteher übernimmt sowie sich als Gesamtschuldner mit dem 
Vertretenen der Zwangsvollstreckung unterwirft, oder wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Meistbietende die Verstei-
gerungs- bzw. Kaufbedingungen bzw. den Kaufvertrag nicht 
vollständig erfüllen wird.

  Dies ist insbesondere auch der Fall, wenn er das Aufgeld (Cour-
tage) nicht vollständig leistet oder Ziffer 12) und Ziffer 17 a) Satz 
1 bzw. 2 nicht einhält. In diesem Fall kann der Auktionator nach 
seiner Wahl die Versteigerung wiederholen und auch gemäß 
Ziffer 4) Satz 4 verfahren oder den Zuschlag dem nächsthoch 
bietenden Bieter erteilen, wenn dieser sein Gebot aufrecht er-
hält bzw. wiederholt.

6.  Das Auktionshaus ist berechtigt, nach seinem freien Ermessen 
von jedem Bietinteressenten, der keinen dem Auktionshaus 
ausreichenden Bonitätsnachweis erbringen konnte, eine Bie-
tungssicherheit in Höhe von bis zu 10 % des voraussichtlichen 
Kaufpreises, mindestens jedoch 2.000,00 €, zu verlangen und 
dessen Teilnahme an der Auktion von deren Hinterlegung vor 
Beginn der Auktion abhängig zu machen. Die Bietungssicher-
heit ist auf einem Fremdgeldkonto des Auktionshauses zu hin-
terlegen. Diese Bietungssicherheit gilt zunächst als Anzahlung 
auf den Kaufpreis und ist bei Zuschlag auf das Notaranderkon-
to des den Kaufvertrag beurkundenden Notars weiterzuleiten. 
Wird sie hierfür nicht benötigt, dann sichert sie erstrangig die 
Aufgeld- und Entgeltansprüche des Auktionshauses gegen den 
Veräußerer und den Ersteher und nachrangig sämtliche Ansprü-
che des Veräußerers gegen den Ersteher, insbesondere den An-
spruch auf etwaigen Schadensersatz, auf Aufwendungsersatz 
sowie auf Befreiung des Veräußerers von seiner gesamtschuld-
nerischen Haftung für Kosten und Steuern. Erhält der Bieter 
nicht den Zuschlag, ist die Bietungssicherheit sofort zurückzu-
zahlen.

7.  a) Jeder Verkauf erfolgt im altersbedingten Zustand und wie das 
Objekt steht und liegt, d. h. unter Ausschluss aller Ansprüche 
und Rechte des Erstehers wegen Sachmängeln des Grundstü-
ckes und der Gebäude. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche 
wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit, wenn der Veräußerer die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat. Ferner sind ausgenommen Ansprüche und Rechte für Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Veräußerers beruhen. Einer Pflichtverletzung 
des Veräußerers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. Soweit der Veräußerer dem Aukti-
onshaus oder dem Auktionator Angaben und Zusicherungen 
über das Objekt und seine tatsächlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemacht hat, gelten diese zugunsten des künfti-
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gen Erstehers. Er kann Rechte daraus unmittelbar gegen den 
Veräußerer, nicht aber gegen das Auktionshaus oder den Aukti-
onator geltend machen. Dies gilt auch für etwaige arglistig ver-
schwiegene Mängel.

  b) Der Ersteher übernimmt etwaige Dienstbarkeiten gemäß § 9 
GBBerG unabhängig davon ob sie bereits im Grundbuch einge-
tragen sind oder nicht sowie altrechtliche nicht im Grundbuch 
eingetragene Dienstbarkeiten ohne Anrechnung auf den Kauf-
preis.

  c) Auktionshaus und Auktionator haften dem Veräußerer und 
Ersteher für eine den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. 
Soweit der Auktionator oder das Auktionshaus sich auf Anga-
ben und Unterlagen Dritter stützen, stehen sie nur für die zu-
treffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit 
ein. Dies gilt auch für eine etwaige Übermittlung von Identifi-
kationsmerkmalen nach §§ 139a ff. AO über sie. Offenbarungs-
pflichtige Tatsachen übermittelt das Auktionshaus lediglich 
als Bote. Deren rechtzeitige Bekanntgabe zur Aufnahme in 
den Auslobungstext obliegt allein dem Veräußerer. Ansprü-
che und Rechte des Veräußerers und des Erstehers sowie von 
Bietern und Bietinteressenten wegen Pflichtverletzungen des 
Auktionshauses oder des Auktionators – insbesondere wegen 
der Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Sachmängeln 
am Objekt – sind im Übrigen ausgeschlossen. Ausgenommen 
sind Ansprüche wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit, wenn Auktionshaus bzw. Auktionator die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben sowie Ansprüche wegen 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen. Einer 
Pflichtverletzung des Auktionshauses bzw. des Auktionators 
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
gleich.

  Ein Anspruch auf Teilnahme an der Versteigerung bzw. zur 
Nutzung der dafür bereit gehaltenen Systeme besteht nur im 
Rahmen der öffentlich angebotenen Teilnahmemöglichkeiten, 
der bestehenden Funktionalitäten und des aktuellen Standes 
der Technik. Hiernach ist es nicht möglich, Computerprogram-
me (Software) und Telekommunikations- und Datenverarbei-
tungsanlagen (Hardware) vollkommen fehlerfrei zu entwickeln 
und zu betreiben und sämtliche Unwägbarkeiten im Zusam-
menhang mit dem Medium Internet auszuschließen. Die Teil-
nehmer akzeptieren somit, dass es zu zeitweiligen Störungen 
kommen kann, die durch Unterbrechung der Stromversorgung 
oder Fehler der verwendeten Hard- und Software bedingt sind. 
Auktionshaus und Auktionator haften nicht für das Zustande-
kommen von Telekommunikationsverbindungen und das Funk-
tionieren der verwendeten Hard- und Software. Der Bieter hat 
keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator wenn 
er einen Zuschlag aufgrund von technischen Problemen nicht 
erhält, unabhängig davon, wo das Problem liegt. Der Veräußerer 
hat keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator, 
wenn ein Gebot aufgrund technischer Probleme nicht berück-
sichtigt wird, unabhängig davon, wo das Problem liegt.

  d) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verkehrssi-
cherungspflichten hinsichtlich der zur Versteigerung kommen-
den Objekte. Dies gilt insbesondere auch anlässlich von Besich-
tigungen. Die Verkehrssicherungspflichten obliegen allein und 
ausschließlich dem Veräußerer, der entweder den verkehrssi-
cheren Zustand herstellen oder hinreichend deutlich auf etwai-
ge Gefahren hinweisen muss.

  e) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verpflichtun-
gen hinsichtlich der Einhaltung der Energieeinsparvorschriften. 
Die Beschaffung und rechtzeitige Zurverfügungstellung des 
Energieausweises obliegt allein und ausschließlich dem Veräu-
ßerer.

  f) Bei Abweichungen zwischen dem Auslobungstext (Anlage 
1) für ein einzelnes Objekt und diesen allgemeinen Versteige-
rungsbedingungen haben die Auslobungstexte (Anlagen 1) für 
das einzelne Objekt den Vorrang.

8.  a) Die Verpflichtungen zur Zahlung der Grunderwerbsteuer 
durch den Ersteher, zur Abgabe einer Vollmachtsbestätigung 
in der Form des § 29 GBO (ggf. nebst formgerechtem Vertre-
tungsnachweis) und zur unverzüglichen Zahlung aller Kosten 
bei Gerichten, Behörden und Notar sind vertragliche Haupt-
pflichten. Im Falle der Nichterfüllung stehen dem jeweiligen 
Vertragspartner damit die Rechte wegen Nichterfüllung einer 
Hauptleistungspflicht (Schadensersatz statt Leistung §§ 280, 
281 BGB bzw. Rücktritt § 323 BGB) zu.

  b) Veräußerer und Ersteher sind verpflichtet, dem Auktionshaus, 
dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar und dem Vertrags-
partner jede Änderung ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen. 
Sie sind ferner verpflichtet, dem den Kaufvertrag beurkunden-
den Notar ihr Identifikationsmerkmal nach §§ 139a ff. AO unver-
züglich mitzuteilen.

  c) Jeder Ersteher ist verpflichtet, seine Identität und den wirt-
schaftlich Berechtigten, für den er handelt, gegenüber allen Be-
teiligten offenzulegen und die nach dem Gesetz erforderlichen 
Nachweise einschließlich Dokumentation der Eigentums- und 
Kontrollstruktur und Eintragung im Transparenz-register hier-
für zu erbringen. Die Beteiligten sind berechtigt, eine Geschäfts-
verbindung abzulehnen, wenn entsprechende Nachweise nicht 
zu ihrer Zufriedenheit erbracht werden.

9.  Der Auktionator lässt durch das Auktionshaus im Auftrage des 
Veräußerers folgende Feststellungen bezüglich des Objektes 
treffen:

  a) Eintragungen in Abt. I, II und III des Grundbuches sowie Flä-
chengröße lt. Eintragung im Bestandsverzeichnis.

  b) Auflagen der zuständigen Kommune oder der zuständigen 
unteren Bauaufsichtsbehörde sowie des jeweils zuständigen 
Bezirksschornsteinfegermeisters, jeweils im eigenem Ermes-
sen des Auktionators, es sei denn, dies wurde vom Veräußerer 
ausdrücklich beauftragt,

  c) Bei vermieteten Objekten: zuletzt festgestellter Soll-Miet-
zins (Kaltmiete).

  Soweit die vorstehend aufgeführten Angaben zu a) bis c) durch 
den Auktionator mitgeteilt werden, übernehmen Auktionator 
und das Auktionshaus keine Haftung für deren Richtigkeit. So-
weit das Auktionshaus bis zur Versteigerung die Angaben zu 
b) von den zuständigen Stellen nicht erhalten hat, ist dies vom 
Auktionator bekanntzugeben. Eine Verpflichtung zu weiteren 
Nachforschungen besteht nicht. Unabhängig hiervon ist der 
Veräußerer verpflichtet, von sich aus auf etwaige Auflagen hin-
zuweisen und haftet er dem Ersteher ggf. unmittelbar für eine 
Verletzung dieser Pflicht. Die Angaben zu den Mieten und den 
Betriebskosten können sich zwischen dem Zeitpunkt der Ver-
steigerung und dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Übergabe 
von Nutzen und Lasten ändern, sei es durch zwischenzeitlichen 
Leerstand oder Neuvermietung.

10.  Die Übergabe des Objektes erfolgt – soweit im Einzelfall kei-
ne abweichenden Vereinbarungen getroffen werden – an dem 
Monatsersten, der auf die vertragsgemäße Hinterlegung bzw. 
Zahlung des Barkaufpreises und das Vorliegen aller für die Wirk-
samkeit des Kaufvertrages erforderlichen Genehmigungen – mit 
Ausnahme der GVO-Genehmigung – und Zustimmungen folgt. 
Hat der Ersteher den Kaufpreis oder Teile hiervon per Scheck 
gezahlt, so erfolgt die Übergabe unbeschadet der Vereinbarung 
im Auslobungstext und unbeschadet der vereinbarten Fälligkeit 
außerdem erst nachdem die Gutschrift unwiderruflich ist.

  Der Veräußerer ist verpflichtet, sämtliche laufenden öffentli-
chen und privaten Lasten des Grundstückes bis zum Überga-
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bestichtag und alle Kosten für die am Tage der Versteigerung 
vorhandenen Erschließungsanlagen wie Straße, Kanalisation 
usw. zu tragen. Etwaige am Übergabestichtag noch nicht abge-
rechnete oder rückständige Lasten oder Erschließungskosten, 
die sich auf Erschließungsmaßnahmen bis zum Tage der Aukti-
on beziehen, sind vom Veräußerer zu tragen. Erschließungskos-
ten für Maßnahmen, die nach dem Tage der Auktion durchge-
führt werden, trägt der Ersteher. Soweit der Veräußerer schon 
Leistungen für Zeiträume erbracht hat, die nach dem Überga-
bestichtag liegen, ist der Ersteher zur Erstattung verpflichtet. 
Der Wert etwaiger am Übergabestichtag vorhandener Vorräte 
an Heizöl oder sonstigem Brennstoff ist von dem Ersteheran 
den Veräußerer zu erstatten. Mit der Übergabe übernimmt der 
Ersteher auch alle zivil- und öffentlich-rechtlichen Verkehrssi-
cherungspflichten hinsichtlich des Objektes und stellt den Ver-
äußerer von ihrer Erfüllung frei.

11.  Der Kaufpreis ist durch Überweisung auf ein Notaranderkonto 
des den Kaufvertrag beurkundenden Notars zu hinterlegen, und 
zwar – soweit nichts anderes vereinbart ist – innerhalb eines 
Monats ab dem Tag der Beurkundung des Kaufvertrages.

  Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt, wenn die ranggerech-
te Eintragung der Vormerkung - ohne ihr vorgehende und nicht 
übernommene Eintragungen, deren Löschung nicht erfolgt ist 
- zugunsten des Erstehers und – soweit Belastungsvollmach-
ten erteilt sind – die Eintragung etwa erforderlicher Finanzie-
rungsgrundpfandrechte erfolgt sind und die für den Vollzug 
erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, 
Zustimmungen und Nachweise (mit Ausnahme der steuerlichen 
Unbedenklichkeitsbescheinigung sowie etwaiger Vollmachts-
bestätigungen und Vertretungsnachweise des Erstehers) sowie 
die Negativzeugnisse für etwaige gesetzliche Vorkaufsrechte 
vorliegen.

  Bei Teilflächen müssen auch die Katasterunterlagen über die 
Bildung des Kaufgrundstückes beim Notar vorliegen und die 
Auflassung beurkundet sein. Im Falle der Nr. 16 Satz 2-5 müssen 
dem Notar schriftliche Erklärungen von Veräußerer und Erste-
her über die Aufteilung/Herabsetzung des Kaufpreises vorlie-
gen, außerdem muss die Rücktrittsfrist für den Ersteher abge-
laufen sein, ohne dass dem Notar ein Rücktritt vom Kaufvertrag 
insgesamt mitgeteilt wurde. Die vertragsgemäße Eigentum-
sumschreibung genügt auch für die Auszahlung des Kaufprei-
ses.

  Falls Belastungen im Grundbuch zu löschen sind, darf der Notar 
aus dem hinterlegten Kaufpreis die zur Löschung und Ablösung 
erforderlichen Beträge einschließlich der hierfür entstehenden 
Gerichts- und Notarkosten entnehmen.

  Die Bankgebühren des Notaranderkontos einschließlich etwai-
ger Negativzinsen sind vom Veräußerer zu tragen, dem auch die 
Hinterlegungszinsen zustehen, soweit nicht im Einzelfall etwas 
anderes vereinbart ist.

12.  a) Jeder Ersteher (und sonstiger Mithaftender) ist verpflichtet, 
sofort zu Protokoll des amtierenden Notars die Verpflichtung 
zur Zahlung des Kaufpreises und des Aufgeldes (Courtage) zu 
bestätigen und sich der sofortigen Zwangsvollstreckung we-
gen des Kaufpreises gegenüber dem Veräußerer und wegen des 
Aufgeldes (Courtage) gegenüber dem Auktionshaus (jeweils 
nebst Verzugszinsen) zu unterwerfen und den amtierenden No-
tar unwiderruflich anzuweisen, dem Veräußerer bzw. Auktions-
haus eine vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen. Sofern ein 
Ersteher (oder sonstiger Mithaftender) nicht anwesend ist, hat 
er diese Erklärung unverzüglich vor einem Notar nachzuholen. 
Im Falle des Zahlungsverzuges sind auf Kaufpreis und Aufgeld 
(Courtage) Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten bzw. – 
wenn kein Beteiligter Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist – 9 
Prozentpunkten jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 

zahlen, soweit nicht von dem Gläubiger ein höherer Verzugs-
schaden nachgewiesen wird.

  b) Veräußerer und Ersteher bevollmächtigen mit Anerkennung 
dieser Versteigerungsbedingungen das Auktionshaus etwaige 
Fristsetzungen nach §§ 280, 281, 323 BGB entgegenzunehmen. 
Bei Fristsetzungen, die unter Verwendung dieser Vollmacht 
ausgesprochen werden, muss die Nachfrist mindestens 3 Wo-
chen betragen. Das Auktionshaus soll eine bei ihm eingehende 
Fristsetzung an die letzte ihm von dem Adressaten mitgeteilte 
Anschrift weiterleiten.

13.  Falls Objekte zur Versteigerung gelangen, bei denen der Aukti-
onator selbst als Miteigentümer beteiligt oder Gesellschafter 
des Eigentümers ist, hat er dies bei Beginn der Versteigerung 
bekanntzugeben.

14.  Der Veräußerer trägt Kosten gemäß Nr. 11 und die Kosten für die 
Löschung nicht übernommener Belastungen im Grundbuch, et-
waige zusätzliche Verwahrungsgebühren, die durch Auszahlung 
des Kaufpreises in Teilbeträgen oder nur aufgrund der Löschung 
von Belastungen entstehen sowie die Treuhandgebühren für 
die Treuhandaufträge seiner Gläubiger und die Kosten für sei-
ne Vollmachtsbestätigung(en) bzw. Genehmigung(en) und ggf. 
Vertretungsnachweise einschließlich der Entwürfe. 
Der Ersteher trägt folgende Kosten:

  a) das anteilige vom Ersteher zu tragende Aufgeld (Courtage) 
des Auktionshauses. Diese beträgt bei einem Kaufpreis bis € 
19.999,00 17,85 v. H., bei einem Kaufpreis von € 20.000,00 bis € 
49.999,00 11,9 v. H., bei einem Kaufpreis von € 50.000,00 bis € 
99.999,00 9,52 v. H. und bei einem Kaufpreis ab € 100.000,00 7,14 
v. H., jeweils einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer. Das Auf-
geld (Courtage) ist verdient, fällig und zahlbar mit Beurkundung 
des Kaufvertrages, unabhängig von der weiteren Abwicklung. 
Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, es sei denn, eine für 
die Wirksamkeit des Vertrages erforderliche Genehmigung wird 
endgültig versagt.

  b) Gebühren und Auslagen für die Beurkundung des Kaufver-
trages, der Auflassung und der gesamten Abwicklung (ins-
besondere alle Vollzugs- und Betreuungsgebühren, Gebüh-
ren und Auslagen für alle Abschriften für alle Beteiligten und 
Grundbucheinsichten und -auszüge) einschließlich seiner Ge-
nehmigung(en) bzw. Vollmachtsbestätigung(en) und ggf. Ver-
tretungsnachweise sowie für Entwürfe und Hinterlegung (Ver-
wahrungsgebühr) (soweit diese nicht gemäß Ziffer 14), Satz 1 
vom Veräußerer zu tragen sind).

  c) Kosten aller grundbuchlichen Eintragungen und der Löschung 
der Vormerkung, für Grundbuchauszüge, Gebühren der Behör-
den für Genehmigungen und Negativzeugnisse, Grunderwerb-
steuer und Kosten etwa erforderlicher Zustimmungen.

15.  Das Entgelt für den Veräußerer beträgt: siehe individuelle Ver-
einbarung.

16.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Umschreibung des Eigen-
tums im Grundbuch von der Vorlage des Zeugnisses über das 
Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrech-
tes gemäß § 28 BauGB, etwaigen weiteren landesrechtlichen 
Bestimmungen, der steuerlichen Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung, bei landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Flächen von der Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrs-
gesetz und bei dem Erwerb von Teilflächen vom Vorliegen der 
Katasterunterlagen und – soweit erforderlich – der Teilungsge-
nehmigung abhängig ist sowie bei Grundstücken im Beitritts-
gebiet – soweit erforderlich – von der Genehmigung nach der 
GVO.

  Soweit ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird, ist der 
Veräußerer zum Rücktritt von dem Vertrag gegenüber dem Er-
steher berechtigt. Wird ein Vorkaufsrecht nur für einen Teil des 
Kaufgegenstandes ausgeübt, ist der Veräußerer berechtigt, 
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vom Kaufvertrag insgesamt oder hinsichtlich des betroffenen Teils 
zurückzutreten. Tritt der Veräußerer nur hinsichtlich des betrof-
fenen Teils zurück, ist der Ersteher berechtigt, vom verbleibenden 
Kaufvertrag insgesamt zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht des 
Erstehers erlischt vier Wochen nach Zugang der Rücktrittserklä-
rung des Veräußerers.
  Der Vollzug des Kaufvertrages und die Einholung und Prüfung 

der hierfür erforderlichen Zeugnisse und Genehmigungen und 
ggf. Löschungsunterlagen von den ihm mitgeteilten Gläubigern 
erfolgt durch den beurkundenden Notar, der berechtigt ist, An-
träge auch getrennt und einzeln zu stellen und zurück zu neh-
men. Dieser Notar soll Abschriften des Kaufvertrages an die Be-
rechtigten in Betracht kommender Vorkaufsrechte übersenden 
bzw. zustellen und Negativzeugnisse im Namen und auf Kosten 
des Erstehers anfordern. Er überwacht auch die Auszahlungs- 
und Umschreibungsreife und bei Erteilung einer Belastungs-
vollmacht deren Ausübung. Er soll Ausfertigungen und beglau-
bigte Abschriften der Auflassungsurkunde mit der Auflassung 
erst aushändigen bzw. dem Grundbuchamt vorlegen, nachdem 
der Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. im Fall der Nr. 17 
b) Satz 5. Er soll erforderliche Vollmachtsbestätigungen sowie 
Genehmigungen von Veräußerern und Erstehern anfordern und 
prüfen. Er ist ermächtigt, Grundbuchauszüge im Namen und auf 
Kosten der Parteien anzufordern. Er ist zur Entgegennahme von 
Genehmigungen aller Art und ggf. deren Mitteilung an andere 
Vertragsparteien sowie zur Entgegennahme einer solchen Mit-
teilung für die jeweils andere Vertragspartei ermächtigt. Er ist 
nicht ermächtigt sonstige Bescheide und Ausübungserklärun-
gen für Vorkaufsrechte entgegenzunehmen und weiterzuleiten, 
auch nicht als Bote. Mit der Anerkennung dieser Bedingungen 
wird der Auftrag zu den vorstehend aufgeführten Tätigkeiten 
erteilt.

17.  Für die Beurkundung und Abwicklung des Vertrages bzw. Zu-
schlages gelten – soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist – folgende Regelungen:

  a) Die notarielle Beurkundung erfolgt regelmäßig in der Weise, 
dass Meistgebot und Zuschlag beurkundet werden und mit der 
Beurkundung nach § 156 BGB ein Kaufvertrag zustande kommt. 
Alternativ kann nach Entscheidung des Auktionators und wenn 
§ 17 Abs. 2a BeurkG dem nicht entgegensteht auch im Anschluss 
an die Versteigerung ein Kaufvertrag unter Abbedingung von § 
156 BGB und unter Aufhebung der Wirkungen des erteilten Zu-
schlages beurkundet werden. Entfernt sich ein Ersteher nach 
Erteilung des Zuschlages, beurkundet der bei der Versteigerung 
anwesende Notar den Kaufvertrag nach § 15 Satz 2 BeurkG; in 
diesem Fall bleibt es dabei, dass der Vertrag mit dem Zuschlag 
nach § 156 BGB und der Beurkundung zustande kommt. Wenn 
keine Beurkundung nach Satz 1 bis 3 erfolgt, soll der Zuschlag 
als einseitige Erklärung des Auktionators beurkundet werden.

  b) Der Antrag auf Eintragung einer Eigentumsübertragungs-
vormerkung und die Auflassung sind durch den Notar zu beur-
kunden bzw. beglaubigen und dem Grundbuchamt vorzulegen, 
wenn der Kaufpreis bei dem beurkundenden Notar hinterlegt ist 
und keine Auflagen bestehen, die über die Auszahlungsvoraus-
setzungen gemäß Ziffer 11) hinausgehen und deren Erfüllung 
nicht gewährleistet ist. Dabei gilt die Auflage zur Eintragung ei-
nes Grundpfandrechtes nur dann als vertragsgemäß, wenn und 
soweit der Veräußerer eine Belastungsvollmacht erteilt und der 
Ersteher die für die Eintragung des Grundpfandrechtes erfor-
derlichen Erklärungen – ggf. unter Einhaltung der besonderen 
Bestimmungen in der Belastungsvollmacht – zu Protokoll des 
den Kaufvertrag beurkundenden Notars abgegeben hat, sowie 
wenn alle etwa für die Eintragung erforderlichen Genehmigun-
gen vorliegen. Bei Teilflächen soll abweichend hiervon die Auf-
lassung erst beurkundet werden, nachdem zusätzlich auch die 

Katasterunterlagen vorliegen. Außerdem sollen die Auflassung 
und die Bewilligung der Vormerkung im Regelfall erst beurkun-
det bzw. beglaubigt werden, wenn die Notarkosten bezahlt sind. 
Wird ein Kaufpreis direkt an einen Veräußerer überwiesen, tritt 
die schriftliche Bestätigung des Veräußerers über den Eingang 
des Kaufpreises nebst Nachweis in Textform über die erfolgte 
Überweisung an die Stelle der Hinterlegung. In diesem Fall kann 
von der Beantragung der Vormerkung abgesehen werden, wenn 
der Ersteher dies schriftlich verlangt.

  c) Auch ohne Hinterlegung kann die Eintragung einer Vormer-
kung bewilligt werden, wenn der Auktionator dies so entschei-
det. Dabei soll als auflösende Bedingung der Vormerkung vor-
gesehen werden, dass die Vormerkung erlischt, wenn der Notar, 
der die Bewilligung beurkundet oder beglaubigt hat, die Lö-
schung mit Eigenurkunde beantragt.

  Dieser Notar soll den Löschungsantrag stellen, wenn der Kauf-
preis nicht hinterlegt wurde, der Veräußerer zumindest in Text-
form erklärt, dass er deshalb eine Nachfrist gesetzt hat und 
nach deren ergebnislosen Verstreichen vom Vertrag zurückge-
treten (§ 323 BGB) ist oder Schadensersatz statt der Leistung 
(§§ 280, 281 BGB) verlangt hat, der Notar eine Kopie dieser Mit-
teilung an die letzte ihm von dem Ersteher mitgeteilte Anschrift 
übersandt hat und seit Absendung zwei Wochen verstrichen 
sind, ohne dass der Ersteher zumindest in Textform gegenüber 
dem Notar der Löschung widersprochen hat. Erfolgt ein Wider-
spruch, ist dieser vom Notar vorläufig zu beachten. Der Ersteher 
muss dann jedoch binnen zwei Wochen seit Zugang des Wider-
spruches beim Notar eine gerichtliche Entscheidung gegen den 
Veräußerer vorlegen, in der die Löschung der Vormerkung unter-
sagt wird. Geschieht dies nicht, wird der Widerspruch des Erste-
hers mit Ablauf dieser Zwei-Wochen-Frist unbeachtlich und soll 
der Notar die Löschung auf jeden Fall beantragen.

  d) Der Antrag auf Eigentumsumschreibung soll gestellt wer-
den, wenn der Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. der 
Veräußerer den Erhalt des Kaufpreises schriftlich bestätigt und 
die Überweisung zumindest in Textform nachgewiesen hat, die 
erforderlichen Unterlagen vorliegen und – im Regelfall – die 
Notarkosten bezahlt sind.

18.  Gerichtsstand: Amtsgericht Charlottenburg bzw. Landgericht 
Berlin, sofern das Gesetz keinen anderen Gerichtsstand zwin-
gend vorschreibt.

Berlin, im Oktober 2024

Plettner & Brecht Immobilien GmbH
Der Geschäftsführer, Hagen Wehrmeister

Hinweis nach § 36 VSBG: Wir sind weder bereit noch dazu verpflich-
tet an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen.

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
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